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BETRIFFT Interpellation Urs Gut, GP, und Mitunterzeichnende, betreffend Aufgaben des Natur- 
und Umweltschutzes in Illnau-Effretikon
  / Substantielles Protokoll

[…] 

7. GESCHÄFT-NR. 143/17
Interpellation Urs Gut, GP, und Mitunterzeichnende, betreffend Aufgaben des Natur- und Um-
weltschutzes in Illnau-Effretikon – Begründung

VORSTOSS

Gemeinderat Urs Gut, GP, und Mitunterzeichnende, reichen mit Schreiben vom 15. Juni 2017 nachfolgende 
Interpellation beim Büro des Grossen Gemeinderates ein (GGR-Geschäft-Nr.143/17):

Am 19. Juni 2017 beschloss der Stadtrat, die Umwelt- und Naturschutzkommission (UNK) aufzulösen. Die 
bisherigen Aufgaben der UNK und die von ihr aufgegleisten Projekte sollten den dafür zuständigen Stellen in 
der Verwaltung zugewiesen werden. Nach Bedarf sollten die Zuständigen externen Fachleute beiziehen. 
Schlüsselressort für den Natur- und Umweltschutz blieb die Abteilung Gesundheit.

Bei der Beratung des Geschäfts beschloss der Stadtrat ausserdem, eine Analyse der Aufgaben vorzunehmen.

So heisst es in der „Beurteilung durch den Stadtrat“ (Protokollauszug vom 19. Juni 2014):

„Der Stadtrat sieht im Weiteren vor, die verschiedenen Aufgabenbereiche bezüglich Natur- und Umweltschutz-
fragen in den einzelnen Verwaltungsabteilungen im Detail zu erheben, Schnittstellen und Verantwortlichkeiten 
zu definieren und eine ganzheitliche Koordination vorzusehen; diese Massnahmen sollen eine optimale Zusam-
menarbeit fördern“

Aus dieser Sachlage bitten wir den Stadtrat folgende Fragen schriftlich zu beantworten:

1st Liegt diese Analyse heute vor?
2nd Wie werden in Detail die Aufgabenbereiche bezüglich Natur- und Umweltschutzverfahren in den verschie-

denen Verwaltungsabteilungen aufgeteilt, d. h. welche Abteilung behandelt welche Fragen?
3rd Wie genau sind die Schnittstellen und Verantwortlichkeiten definiert?
4th Mit welcher Struktur (Organisationsform) sichert die Abteilung Gesundheit die Koordination der Quer-

schnittaufgabe Natur- und Umweltschutz in der Verwaltung?
5th Wie wird der Auflösung der UNK sichergestellt, dass alle Aufgaben des Natur- und Umweltschutzes erfüllt 

werden können (Neudefinition der Aufgaben, Schnittstellen und Verantwortlichkeiten inklusive Koordinati-
on)?
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URHEBER: Gemeinderat Urs Gut, GP

MITUNTERZEICHNENDE: Gemeinderat Arie Bruinink, GP
Gemeinderat David Zimmermann, EVP
Gemeinderat Daniel Hari, EVP

EINGANG RATSBÜRO: 15.06.2017

BEGRÜNDUNG IM RAT: 13.07.2017

FORMELLES

Der Vorstoss wurde von der Urheberschaft als Interpellation taxiert. Eine Überprüfung des Ratsbüros ergab, 
dass der Vorstoss die einschlägigen Vorschriften, wie sie an Interpellationen gemäss Art. 75 ff der Geschäfts-
ordnung des Grossen Gemeinderates GeschO GGR gestellt werden, einzuhalten vermag.

BEGRÜNDUNG IM PLENUM

Gemeinderat Urs Gut, GP, begründet  auch namens der Mitunterzeichnenden  im Sinne von Art. 77 Abs. 1 
GeschO GGR den eingereichten Vorstoss, wobei der Redner sein Referat mehrheitlich auf Basis des zu Grun-
de liegenden Interpellationstextes aufbaut. Neue bzw. weitere Fakten, die aus dem Text nicht hervorgehen, 
ergeben sich keine. Zur besseren Veranschaulichung bedient sich Gemeinderat Gut einer visuellen Projektion; 
die diesbezügliche Unterlage liegt diesem Protokoll im Anhang bei. 

Laut Art 76 Abs. 2 GeschO GGR bestimmt die Urheberschaft, in welcher Form (mündlich oder schriftlich) die 
Antwort des Stadtrates zu erfolgen hat. Laut den Ausführungen der Vorstossverfasser möge der Stadtrat seine 
Antworten schriftlich darlegen.

Dem Stadtrat stehen für die Beantwortung laut Art. 77 Abs. 3 GeschO GGR drei Monate ab Datum der Be-
gründung zu (Frist bis 13. Oktober 2017).

--------------------
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Mitteilung durch Protokollauszug an:
 Abteilung Gesundheit
 Ratssekretariat (Geschäftsakten)

 

Marco Steiner
Ratssekretär

Versandt am: 14.07.2017
ms

Für getreuen Auszug aus dem Protokoll

Grosser Gemeinderat Illnau-Effretikon


